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RS OGH 2001/9/27 5Ob160/01t
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.09.2001

Norm

WEG 1975 §1 Abs1

WEG 1975 idF 3.WÄG §1 Abs3

Rechtssatz

Da im § 1 Abs 3 WEG nur für selbständige Wohnungen die Wohnungseigentumstauglichkeit davon abhängig gemacht

wird, dass im Inneren eine Wasserentnahmestelle und ein Klosett vorhanden ist, gilt diese Voraussetzung für sonstige

selbständige Räumlichkeiten nicht.
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